
Hier entstehen Persönlichkeiten
Vertragsbedingungen zum Betreuungsvertrag und Datenschutzhinweise

Herzlich willkommen  
bei Kita Frankfurt!
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Grußwort Gabriele Bischoff

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

Kita Frankfurt gestaltet die Umsetzung seiner 
Leitziele in engem Austausch und vertrauensvoller 
Kooperation mit den Familien des Kindes.
Mit Offenheit, Respekt und Anregung schaffen 
wir Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit 
zwischen Fachkräften und Eltern, die allen Kindern 
einen guten Start in einen erfolgreichen Lebens-
weg eröffnen. 
Der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 
zwischen Ihrem Kind und unseren Fachkräften 
braucht Ihre aktive Begleitung und Unterstützung 
als Eltern.

Vereinbaren Sie regelmäßig Gespräche mit den 
pädagogischen Fachkräften. Dann kann Erzie-
hungspartnerschaft gut gelingen und die Ent-
wicklung Ihres Kindes kann gemeinsam reflektiert 
werden.

Gabriele Bischoff
Betriebsleiterin
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Sprechen Sie Ihre Fragen, Sorgen oder Ideen 
immer offen in Ihrer Einrichtung an, damit wir uns 
gemeinsam darüber austauschen und darauf ein-
gehen können.

Sie sind herzlich willkommen bei Elternabenden 
oder Veranstaltungen für und mit Eltern. Bringen 
Sie sich aktiv ein und tauschen Sie sich aus. Das 
macht Freude und stärkt Sie in Ihrer Elternrolle.

Knüpfen Sie Kontakte zu anderen Eltern in „Ihrer“ 
Einrichtung. Eltern können sich gut gegenseitig 
unterstützen, wenn es mal erforderlich ist. 

Bitte bringen Sie Ihr Kind nicht in die Einrichtung, 
wenn es krank ist. Vermeiden Sie Ansteckungs-
gefahr und schützen Sie Ihr Kind und alle anderen 
Menschen in der Einrichtung (auch um personelle 
Engpässe durch Krankheit zu vermeiden).

Ansprechpersonen für Sie, als Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, sind vor allem die päda-
gogischen Fachkräfte und die Leitungen der 
Bildungs- und Betreuungseinrichtung Ihres Kindes. 
Bei besonderen Fragestellungen stehen Ihnen 
auch die zuständige Regionalleitung oder die 
Leitung Pädagogik zur Verfügung, deren Kontakt-
daten Sie auf  www.kitafrankfurt.de finden. 

Herzliche Grüße und ein herzliches Willkommen

Gabriele Bischoff, Betriebsleiterin



Unsere Vision
Wir gestalten mit Kindern und ihren
Familien gemeinsam eine inspirierende 
Stadt zum Leben und Lernen, in der wir 
Kinderrechte konsequent umsetzen



Unsere Mission
Bildung, Erziehung und Betreuung
von Anfang an
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Vertragsbedingungen  
für die Betreuung von Kindern  
in den Einrichtungen von Kita Frankfurt
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1. Aufnahme

1.1 Aufnahme
Kinder, die ihren 1. Wohnsitz in Frankfurt am Main 
haben, finden nach Maßgabe des Platzangebotes 
Aufnahme in den Einrichtungen des Betriebes Kita 
Frankfurt.
Ein Anspruch auf einen Ganztagsplatz wird durch 
diese Regelung nicht geschaffen. Die Betreuungs­
zeit richtet sich nach dem tatsächlich benötigten 
Bedarf der Eltern und Kinder sowie nach den zur 
Verfügung stehenden Plätzen.

1.2 Kindesalter
In Kinderkrippen können Kinder in der Regel im 
Alter von acht Wochen bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres bzw. in altersübergreifenden 
Gruppen bis zur Einschulung betreut werden. In 
den Kindergartengruppen werden Kinder vom voll-
endeten dritten Lebensjahr bzw. nach Maßgabe 
des Platzangebotes bis zum Schuleintritt aufge-
nommen. Ab dem Schuleintritt bis zum Ende der 
Grundschulzeit können Kinder in der Schulkinder-
betreuung aufgenommen werden.

1.3 Platzvergabe
Die Platzvergabe in den Einrichtungen erfolgt  
nach dem gesamtstädtischen Verfahren zur 
Aufnahme von Kindern in Einrichtungen. Die 
Entscheidung für die Aufnahme des Kindes trifft 
die Leitung der Einrichtung auf Grundlage dieser 
Regelung. Alle stadtweiten Informationen zur  
Aufnahme finden Sie im Internet unter  
www.kindernetfrankfurt.de.

1.4 HIV und Hepatitis
In den Einrichtungen des Betriebes Kita Frankfurt 
finden auch Kinder Aufnahme, die Infektionsträ-
ger von HIV-Viren oder Hepatitis B- und C-Erre-
gern sind. Voraussetzung ist, dass das Kind keine 
Krankheitssymptome aufweist.

1.5 Attest und Impfungen
Für Kinder, die noch nicht der Schulpflicht unter-
liegen, ist vor Aufnahme ein ärztliches Attest vor-
zulegen, aus dem hervorgeht,

	– dass keine Hinweise auf das Bestehen einer 
übertragbaren Krankheit gemäß §§ 33 bis 36 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorliegen,

	– wenn das Kind Impfungen erhalten hat auf der 
Grundlage der jeweils geltenden öffentlichen 
Impfempfehlung
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	– dass keine ärztlichen Bedenken gegen die Auf-
nahme des Kindes in die Kinderzentren beste-
hen.

Sind keine Impfungen durch Elternwunsch erfolgt, 
werden die Sorgeberechtigten von der Einrich-
tungsleitung auf die internationale humanitäre 
Sprechstunde im Frankfurter Gesundheitsamt 
(Zeil 5) hingewiesen. Der Besuch bei der huma-
nitären Sprechstunde wird im Betreuungsvertrag 
dokumentiert. Dann können auch Kinder ohne 
vorliegenden empfohlenen Impfschutz aufge-
nommen werden.

Ausgenommen hiervon ist die Masernschutz-
impfung. Sobald das Kind altersbedingt eine 
Masernschutzimpfung erhalten kann, ist diese 
nachzuweisen bzw. ein Attest über die Immunität 
oder dass dem Kind aus medizinischen Gründen 
keine Masernschutzimpfung verabreicht wer-
den darf, vorzulegen. Ohne den Nachweis der 
Impfung oder ein entsprechendes Attest zum 
Masernschutz ist eine Aufnahme in die Krippe 
oder in den Kindergarten nicht möglich.

Das Attest darf bei Aufnahme des Kindes nicht 
älter als eine Woche sein.

1.6 Masernimpfung
Für Kinder, die der Schulpflicht unterliegen, ist vor 
Aufnahme ein ärztliches Attest vorzulegen, aus 
dem hervorgeht, dass

	– das Kind komplett (2 mal) gegen Masern geimpft 
ist, oder

	– das Kind gegen Masern immun ist, oder
	– dem Kind aus medizinischen Gründen keine 
Masernschutzimpfung verabreicht werden darf.

1.7 Wechsel
Wechselt ein Kind von einer Einrichtung in eine 
andere Einrichtung von Kita Frankfurt, muss jeweils 
ein neuer Erstbetreuungsvertrag abgeschlossen 
werden. Erfolgt innerhalb einer Einrichtung der 
Wechsel einer Betreuungsleistung, der Betreu-
ungszeit, der Betreuungsart (Krippen-, Kinder-
garten-, Hort oder SchulB-Gruppe) bzw. einer 
Sonderleistung, muss jeweils ein neuer Ände-
rungsvertrag abgeschlossen werden. Dies gilt 
auch bei altersübergreifenden Einrichtungen.

1.8 Vertragslaufzeit
Der Vertrag für die Betreuung in einer Kinder-
krippe erlischt mit Ablauf des Kalendermonats, 
in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet 
hat (= dritter Geburtstag). Nur mit ausdrücklicher 

Vertrags-
bedingungen
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Zustimmung der Einrichtungsleitung kann eine 
Verlängerung des Betreuungsverhältnisses für 
einen Zeitraum, längstens bis zu sechs Monate 
über die Vollendung des dritten Lebensjahres 
erfolgen.

2. Organisation

2.1 Kindergartenjahr
Das Kindergartenjahr entspricht dem gesetzlichen 
Schuljahr (01.08. des Jahres bis zum 31.07. des 
folgenden Jahres). 

2.2 Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der Einrichtungen variieren. 
Sie stehen auf der Homepage www.kitafrankfurt.de 
unter „Unsere Einrichtungen“. 

2.3 Standardleistungen
Der Betrieb Kita Frankfurt bietet folgende Stan-
dardleistungen im Rahmen der Öffnungszeiten der 
jeweiligen Einrichtung an: 

Krippe und Kindergarten:
	– Halbtagsplatz i.d.R. mit 4,5 Stunden  
Betreuungszeit

	– 2/3 Platz i.d.R. mit 7 Stunden Betreuungszeit,

	– Ganztagsplatz i.d.R. mit 9,5 Stunden  
Betreuungszeit.

Hort und schulische Betreuungen:
	– Halbtagsplatz während  der Schulzeit  
i.d.R. 3,5 Stunden, in den Ferien 5,5 Stunden  
Betreuungszeit,

	– 2/3 Platz während der Schulzeit  
i.d.R. 5,5 Stunden, in den Ferien 9,5 Stunden 
Betreuungszeit.

Darüber hinaus  können, je nach Öffnungszeit der 
Einrichtung, wahlweise Früh- bzw. Spätmodule 
dazugebucht werden. Die tägliche Betreuungs-
zeit von 10 Stunden darf dabei nicht überschritten 
werden.

2.4 Betreuungsentgelt und Verpflegungs­
pauschalen
Die Höhe des zu zahlenden Entgeltes für die Bil-
dung und Betreuung des Kindes richtet sich nach 
der derzeit gültigen städtischen Entgeltregelung 
für alle Kitas in Frankfurt. Sie wird von der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Frankfurt 
am Main beschlossen (s. S. 30). Bei Kita Frankfurt 
werden unterschiedliche Verpflegungspauschalen 
angeboten. Die jeweiligen Entgelte für die Ver-

Vertrags-
bedingungen
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pflegungspauschale stehen in der Beitragstabelle 
auf unserer Homepage. Da es sich bei der Ver-
pflegungspauschale um eine jahresbezogene 
Pauschale handelt, ist diese auch während der 
wochenweisen Abwesenheit des Kindes zu zahlen.
Kostenänderungen bei Betreuungsentgelt- und 
Verpflegungspauschalen werden Sorgeberechtig-
ten frühzeitig mitgeteilt.

2.5 Schließungszeiten
Die Schließungszeiten der Einrichtungen an maxi-
mal 25 Betreuungstagen im Jahr werden jährlich 
mit dem jeweiligen Elternbeirat der Einrichtung 
und am Ende des vorhergehenden Kalenderjahres 
durch einen Aushang vor Ort schriftlich bekannt 
gegeben.

2.6 Betreuungsfreie Zeit
Wenn es in der Einrichtung weniger oder keine 
Sommerschließzeit gibt, sind die Sorgeberechtig-
ten verpflichtet, dem Kind an mindestens insge-
samt 15 Werktagen eine Pause von der Betreuung 
einzuräumen. Eine Schließzeit zwischen den 
Jahren (24.12. bis einschließlich 01.01.) kann ange-
rechnet werden. Das Kind kommt angekündigt 15 
Tage nicht in die Einrichtung. Diese betreuungsfreie 
Zeit kann auch wochenweise über das Kindergar-
tenjahr verteilt werden. Hierunter sind keine krank-

heitsbedingten Abwesenheiten zu verstehen. Die 
Abwesenheitswochen sind möglichst zum Jahres-
beginn mit der Einrichtung gut abzustimmen.

Sollte es aus wichtigem Grund nicht möglich sein, 
das Kind an mindestens 15 Werktagen nicht in 
einer Einrichtung von Kita Frankfurt betreuen zu 
lassen, so müssen die Sorgeberechtigten pro 
angefangener Woche die zusätzlichen Verpfle-
gungskosten an das Kinderzentrum zahlen (siehe 
Homepage).  

2.7 Ausnahmefälle
In besonderen Ausnahmefällen kann es erfor-
derlich sein, dass das Betreuungsangebot der 
Einrichtung ganz oder teilweise ruht. Eine solche 
Ausnahmesituation liegt z.B. vor,

	– wenn eine Benutzung der Einrichtungsräume 
infolge plötzlich eingetretener, unvorhersehba-
rer Schäden (z.B. Brand, Unwetter oder Vanda-
lismus) oder festgestellter schwerwiegender 
Mängel ausgeschlossen ist oder

	– im Falle eines Streiks der Mitarbeitenden oder 
einer sonstigen Arbeitskampfmaßnahme, auf 
die der Betrieb keinen Einfluss hat

	– im Falle höherer Gewalt (z.B. Pandemie, 
Sturm etc.).



16

Solange das Betreuungsangebot der Einrichtung 
ruht, wird gemeinsam mit den Sorgeberechtigten 
versucht, die Betreuung in anderen Einrichtungen 
sicherzustellen, soweit entsprechende Kapazitä-
ten zur Verfügung stehen (In diesen Fällen sind die 
Elternentgelte weiter zu zahlen, siehe 5.4). Dies gilt 
nicht für schulische Betreuung.

2.8 Einverständniserklärung
Sollen Kinder durch andere Personen als die 
Sorgeberechtigten abgeholt werden, ist zuvor 
durch die Sorgeberechtigten eine schriftliche 
Einverständniserklärung mit Original-Unterschrift 
der Sorgeberechtigten zu erteilen. Für Kindergar-
ten- und Schulkinder, die allein nach Hause gehen 
sollen, gilt entsprechendes.

2.9 Abwesenheitsgrund
Sollten Kinder die Einrichtung nicht besuchen, ist 
der Abwesenheitsgrund eines Kindes der Einrich-
tung spätestens am zweiten Tag bekannt zu geben.

Um die Gefahr von Erkrankungen in den Einrich-
tungen bestmöglich zu minimieren, werden Eltern 
gebeten, jede Erkrankung des Kindes und jede 
übertragbare Krankheit im Sinne des § 34 Infek-
tionsschutzgesetz unverzüglich an die Einrich-

tungsleitung zu melden. Genaue Informationen 
zu meldepflichtigen Krankheiten stehen auf der 
Homepage von Kita Frankfurt: www.kitafrankfurt.
de –> Informationen & Publikationen –> Infos für 
Eltern. Auch Erkrankungen von Sorgeberechtig-
ten, Geschwistern oder anderen Personen, die 
im Haushalt leben, müssen gemeldet werden. Für 
die Dauer dieser Erkrankungen darf das Kind die 
Einrichtung nicht besuchen. Näheres regelt das 
Infektionsschutzgesetz (https://www.gesetze-
im-internet.de/ifsg/__34.html). Der Wiederauf-
nahme des Kindes in die Einrichtung kann nach 
einer ansteckenden Krankheit i.S.d. Infektions-
schutzgesetzes nur zugestimmt werden, wenn 
für das Kind eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, 
dass keine Ansteckungsgefahr mehr besteht.

2.10 Beobachtungen
In der pädagogischen Arbeit sowie der Bildungs-
arbeit wird das pädagogische Personal der 
Einrichtung von weiteren Fachleuten oder Quali-
fizierungsanbieter:innen beraten und unterstützt. 
Zur Informationsgewinnung über die Entwicklung 
der Kinder und die Abläufe in den Betreuungs-
gruppen können, bei Bedarf, teilnehmende 
Beobachtungen in den Gruppen durch Mitarbei-
ter:innen von spezialisierten Fachdiensten u. ä. 

Vertrags-
bedingungen
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(Pädagog:innen und Psycholog:innen) erfolgen. 
Dies wird mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten 
im Vorfeld besprochen. Entsprechende Besuchs-
termine in einer Kindergruppe oder der Einrich-
tung zu allgemeinen Beobachtungszwecken und 
zur pädagogischen Intervention werden zuvor 
durch einen gut sichtbaren Aushang in der Ein-
richtung bekannt gegeben. Einzelfallbezogene 
pädagogische, psychologische oder medizini-
sche Untersuchungen von Kindern und therapeu-
tische Maßnahmen finden nur dann statt, wenn 
sie zuvor mit den Sorgeberechtigten des Kindes 
vereinbart wurden.

2.11 Dokumentation
Zur Dokumentation der Entwicklung der Kinder 
werden nur für interne Zwecke Schriftstücke, Ton-, 
Foto- und Videomaterialien angefertigt. Eine Ver-
öffentlichung bedarf ihrer gesonderten Geneh-
migung durch die Eltern, die Kita Frankfurt einholt. 
Nach Beendigung der Betreuungssituation werden 
diese vernichtet. 

2.12 Elternbeteiligung
Kita Frankfurt ist die Zusammenarbeit und Kom-
munikation  zwischen pädagogischen Fachkräften 
und Sorgeberechtigten wichtig. Angelehnt an den 

Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan wird 
eine Erziehungspartnerschaft angestrebt. „Hier 
öffnen sich beide Seiten füreinander, tauschen 
ihre Erziehungsvorstellungen aus und kooperieren 
zum Wohle der Kinder.“
Für eine gute Beteiligung von Sorgeberechtigten in 
Elternbeiräten von Kita Frankfurt gilt die „Richtlinie 
zur Beteiligung der Eltern in Tageseinrichtungen 
für Kinder der Stadt Frankfurt“. Diese steht in den 
Einrichtungen von Kita Frankfurt zur Verfügung.

3. Haftung und Versicherung

3.1 Versicherung
Kinder, die eine Einrichtung des Betriebes Kita 
Frankfurt besuchen, sind im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben versichert. 

3.2 Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht für ein Kind bei Kita Frankfurt 
beginnt mit der Anmeldung bei einer/einem päd-
agogischen Mitarbeiter:in in der Einrichtung und 
endet, wenn das Kind in die Obhut der abholbe-
rechtigten Person übergeben wird, sich in dessen 
Obhut befindet oder die Einrichtung aufgrund 
einer Vereinbarung alleine verlässt (Schulkinder).
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3.3 Haftung
Die Haftung von Kita Frankfurt ist auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

4. Verpflegung

4.1 Mittagessen
Sofern eine Betreuung mit Mittagessen gewählt 
wird, kümmert sich Kita Frankfurt um ein ange-
messenes Mittagessen. Die Sorgeberechtigten 
bevollmächtigen mit dem abgeschossenen 
Verpflegungsvertrag Kita Frankfurt, unter Befrei-
ung der Beschränkungen des § 181 BGB, zum 
Abschluss eines Vertrages mit einem Essensan-
bieter bzw. der Organisation einer Frischküche.
In regelmäßigen Abständen wird mittels eines 
städtischen Vergabeverfahrens ein Essensan-
bieter ermittelt und beauftragt. Die gemeinsam 
mit dem Gesamtelternbeirat von Kita Frankfurt 
definierten Qualitätsstandards sind die Basis der 
Vergabekriterien. Die Verpflegung in Krippen wird 
teilweise in Frischküchen zubereitet. 
 
4.2 Auswahl und Bestellung
Das Mittagessen wird von Kita Frankfurt im Namen 
und auf Rechnung der Sorgeberechtigten ausge-
wählt und bestellt.

4.3 Frühstück
Im Austausch mit Elternbeiräten und  Sorgebe-
rechtigten unserer Kinderzentren wird in vielen 
unserer Einrichtungen ein gesundes Frühstück für 
alle Kinder der jeweiligen Einrichtung angeboten.

4.4 Verpflegungspauschalen
Die Abrechnung der Verpflegung, Mittagessen 
und ggfls. Frühstück, erfolgt durch zwei unter-
schiedliche Verpflegungspauschalen, die Kita 
Frankfurt den Sorgeberechtigten in Rechnung 
stellt. Die Verpflegungspauschale für das Mit-
tagessen beinhaltet den Menüpreis für Essen, 
Getränke sowie die anteiligen Kosten für die 
Bereitstellung. Die Verpflegungspauschale für das 
Frühstück beinhaltet die Zutaten für ein gesundes 
Frühstück und Getränke. Verpflegungspauschalen 
beziehen sich auf die durchschnittlichen jährlichen 
Betreuungszeiten abzüglich der max. 25 Schließ-
tage. 

4.5 Allergien und Unverträglichkeiten
Zur Berücksichtigung von Lebensmittelallergien 
und Lebensmittelunverträglichkeiten (Zöliakie, 
Laktoseintoleranz, etc.) ist ein Attest vorzulegen. 
Bis zur Vorlage eines Allergiepasses oder eines 
vom Haus- oder Facharzt ausgestellten Attestes 
ist eine Berücksichtigung nicht möglich. 

Vertrags-
bedingungen
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4.6 Essen für Schulkinder
Schulkinder, die eine schulische Betreuung besu-
chen, werden über die jeweilige Schule mit einem 
Mittagessen versorgt. Das Anmelde- und Abrech-
nungsverfahren erfolgt über die Schule.

5. Entgelte 

Kita Frankfurt verwaltet die Verpflegungspau-
schale treuhänderisch und zahlt davon die ange-
botene Verpflegung. 

5.1 Zahlung
Das Betreuungsentgelt sowie die Verpflegungs-
pauschale sind zum ersten Tag des laufenden 
Monats regelmäßig im Voraus auf die im Erst-
betreuungsvertrag benannte Bankverbindung zu 
zahlen, Kita Frankfurt dürfen hierbei keine Kosten 
entstehen. Liegt dem Betrieb Kita Frankfurt keine 
Einzugsermächtigung vor, ist er berechtigt, ent-
standene Auslagen sowie evtl. Verzugszinsen ent-
sprechend der gesetzlichen Regelungen des BGB 
zu verlangen. Verzug tritt nach dem ersten Tag der 
Fälligkeit ein, ohne dass es einer besonderen Inver-
zugsetzung bedarf. Das Gesamtentgelt ist bei 
bestehendem Betreuungsvertrag auch zu zahlen, 
wenn das Kind die Einrichtung nicht besucht. 

Eine Rückerstattung des eingezahlten Entgelts 
erfolgt nur in Ausnahmefällen, bzw. in besonderen 
Härtefällen auf schriftlich begründeten Antrag. Für 
ärztlich verordnete Abwesenheit außerhalb der 
Schließzeiten von einem Monat oder mehr kann 
bei unverzüglicher Abmeldung des Kindes die Ver-
pflegungspauschale anteilig zurückerstattet wer-
den. Für den Fall der Zahlung eines Minderbetrages 
ohne Zahlungsbestimmung wird die eingehende 
Zahlung zunächst auf das Elternentgelt für die 
pädagogische Betreuung und evtl. Außenstände 
des Betriebes Kita Frankfurt aus der Vergangen-
heit verrechnet.

5.2 Kostenbeteiligung oder Übernahme
Sorgeberechtigte haben die Möglichkeit, beim 
zuständigen Sozialrathaus einen Antrag auf 
Kostenbeteiligung oder Kostenübernahme nach 
§ 90 Abs. 2 SGB VIII zu stellen. Voraussetzung ist, 
dass dieser Antrag spätestens bis zum Ende des 
ersten Betreuungsmonats des Kindes bzw. inner-
halb des ersten Monats nach Ablauf eines bereits 
bestehenden Übernahmebescheids zu stellen und 
durch Vorlage einer geeigneten Bescheinigung zu 
belegen ist.  
Geschieht dies nicht, ist das Entgelt bis zur Vor-
lage eines gültigen Kostenübernahmebescheides 



20

durch die Sorgeberechtigten zu entrichten. Bis zur 
Vorlage einer Stufenfestsetzung und ggf. einer 
Kostenübernahme erfolgt die vorläufige Fest-
legung des Elternentgelts mit dem Höchstsatz 
der jeweiligen Betreuungsform und der jeweiligen 
Betreuungszeit. Bei Vorlage des Frankfurt Pass 
bzw. eines ALG II Bescheides erfolgt die vorläufige 
Stufenfestsetzung in Stufe 4 für die Gültigkeits-
dauer bzw. die Festlegungsfrist. 
Bei späterer Antragstellung einer Kostenüber-
nahme wird eine Wiedergewährung erst ab dem 
Monat der erneuten Antragstellung – und somit 
nicht rückwirkend – möglich. Bei einer Änderung 
des Einkommens müssen die Sorgeberechtigten 
immer sofort eine neue Stufenfestsetzung beim 
Stadtschulamt beantragen. Wird dies versäumt, 
tritt folgende Regelung in Kraft:  
Bei einem späteren Bekanntwerden eines höheren 
Einkommens erfolgt eine rückwirkende Stufenän-
derung (Höherstufung) und eine Nachforderung.  
Bei einem späteren Bekanntwerden eines nied-
rigeren Einkommens kann keine rückwirkende 
Stufenänderung (Herabstufung) erfolgen.

5.3 Mahnungen von Kita Frankfurt
Forderungen der Stadt Frankfurt am Main aus  
diesem Vertrag können nach den Vorschriften der  
der §§ 66ff des Hessischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes (https://www.rv.hessenrecht.hes-
sen.de/bshe/document/jlr-VwVGHE2008pP66) 
in der jeweils gültigen Fassung vollstreckt werden. 
Das heißt, Sorgeberechtigte erhalten Mahnungen 
bei Nichtzahlung des geforderten Entgelts. In der 
dritten Mahnung erfolgt eine Kündigungsandro-
hung des Betreuungsplatzes, es sei denn, es ist 
eine (Raten-)Zahlung vereinbart und erfolgt.

5.4 Ruhen des Betriebes
Beim Ruhen des Betriebes der Einrichtung in 
besonderen Ausnahmefällen (siehe Punkt 2.7)  
sind weiterhin die Elternentgelte zu zahlen.

6. Kündigung

6.1 Kündigungsfrist
Sorgeberechtigte oder der Betrieb Kita Frankfurt 
können diesen Vertrag mit einer Kündigungsfrist 
von zwei Monaten zum Ende eines Kalendermo-
nats kündigen. Die Kündigungsfrist reduziert sich 
für die Sorgeberechtigten auf einen Monat, wenn 
nach Vertragsende ein Wechsel in eine andere 

Vertrags-
bedingungen
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Kinderbetreuungseinrichtung von Kita Frankfurt 
erfolgt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs 
der Kündigung.

6.2 Kündigung wegen Wohnortwechsels 
Kita Frankfurt behält sich vor, den Betreuungsver-
trag spätestens zum Ende des laufenden Kinder-
gartenjahres zu kündigen, wenn das Kind nicht 
mehr mit dem Erstwohnsitz in Frankfurt am Main 
gemeldet ist.

6.3 Fristlose Kündigung
Die Sorgeberechtigten oder der Betrieb Kita 
Frankfurt können den Vertrag fristlos aus wich-
tigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund zur 
fristlosen Kündigung durch den Betrieb Kita 
Frankfurt liegt z.B. dann vor, wenn der Zahlungs-
rückstand einen Betrag in Höhe von zwei monat-
lich zu zahlenden Elternentgelten übersteigt und 
nach der dritten Mahnung keine Zahlung erfolgt 
ist sowie wenn das Kind länger als vier Wochen 
unentschuldigt fehlt.
Wird der Betreuungsvertrag durch Kita Frankfurt 
gekündigt, so kann eine erneute Aufnahme des 
Kindes nur in Ausnahmen erfolgen. Die Entschei-
dung obliegt dem Betrieb Kita Frankfurt. 

6.4 Schriftform
Die Kündigung nach Ziffer 6.1 bedarf immer der 
Schriftform und der Unterschrift der Sorgebe-
rechtigten. Das Kündigen per E-Mail ist nicht mög-
lich. Die Kündigung nach Ziffer 6.3 ist außerdem 
schriftlich zu begründen.

6.5 Kündigung des Verpflegungsvertrags
Betreuungsvertrag und Verpflegungsvertrag 
gehören zusammen und können in der Regel nur 
gemeinsam gekündigt werden (s. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).  
Mit der Kündigung des Betreuungsvertrags gilt 
automatisch auch der Verpflegungsvertrag zu den 
gleichen Bedingungen als gekündigt.

7. Allgemeine Vereinbarungen 

7.1 Nebenabreden und Änderungen
Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht 
getroffen. Änderungen oder Ergänzungen bedür-
fen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
Das Gleiche gilt für den Verzicht auf das Schrift-
formerfordernis. 



22

7.2 Vertragsbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus 
irgendeinem Grund rechtsunwirksam sein, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. In einem solchen Fall ist die unwirk-
same Bestimmung durch die Vertragsparteien so 
umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der 
ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaft-
liche oder rechtliche Zweck entsprechend dem 
zum Ausdruck gekommenen Willen der Beteilig-
ten möglichst erreicht wird. Das Gleiche gilt für 
etwaige Lücken im Vertrag.

Vertrags-
bedingungen
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für Sorgeberechtigte 
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1. Allgemeines

Der verantwortungsvolle Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten ist für Kita Frankfurt von 
besonderer Wichtigkeit und stellt eine Selbstver-
ständlichkeit dar. Sofern der Betrieb personenbe-
zogene Daten von Sorgeberechtigten erhält, nutzt 
bzw. verarbeitet er diese unter Beachtung der 
geltenden nationalen und europäischen Daten-
schutzvorschriften. Durch die am 25. Mai 2018 in 
Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) soll der einheitliche Schutz von 
personenbezogenen Daten innerhalb der EU ins-
gesamt sichergestellt werden. Personenbezogene 
Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare Person bezie-
hen. Mit den nachfolgenden Datenschutzhinwei-
sen erhalten Sorgeberechtigte einen Überblick 
über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten durch Kita Frankfurt und Ihre Rechte aus 
dem Datenschutzrecht.

2. Behördliche:r Datenschutzbeauftragte:r

Referat Datenschutz und Informationssicherheit
Sandgasse 6, 60311 Frankfurt am Main
Email: Datenschutz@stadt-frankfurt.de

3. Verantwortliche Stelle bei Kita Frankfurt 

Die Ansprechperson Datenschutz von Kita Frank-
furt ist erreichbar unter:
E-Mail: datenschutz.kitafrankfurt@stadt-frankfurt.de 
Gesamtverantwortung:
Kita Frankfurt
Die städtischen Kinderzentren
Betriebsleitung: Gabriele Bischoff
Zeil 5, 60313 Frankfurt am Main
E-Mail: kitafrankfurt@stadt-frankfurt.de

4. Quellen und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten

Kita Frankfurt verarbeitet personenbezogene 
Daten, die der städtische Eigenbetrieb von Sorge-
berechtigten unter anderem in ihrer Funktion als 
gesetzliche Vertreter ihres Kindes und als Ver-
tragspartner:in über das betreuungsbedürftige 
Kind erhalten. Des Weiteren verarbeitet Kita Frank-
furt – sollte dies für die Erbringung der Leistung 
erforderlich sein – personenbezogene Daten, die 
dem Betrieb von anderen Stellen innerhalb der 
städtischen Kinderzentren oder von anderen Stel-
len der Stadtverwaltung Frankfurt am Main berech-
tigt übermittelt werden.
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Die Vertragsdaten werden gemäß  
Art. 5 Abs. 1 lit. e) DSGVO und Art. 17 DSGVO 
spätestens nach 11 Jahren gelöscht. Eine Weiter-
gabe personenbezogener Daten erfolgt durch Kita 
Frankfurt nicht.

5. Kategorien personenbezogener Daten,  
die verarbeitet werden

Kita Frankfurt verarbeitet folgende Kategorien 
von personenbezogenen Daten: Grunddaten (z.B. 
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht), allgemeine Statistik-
merkmale (z.B. Herkunft, Schulkind, Pflegekind), 
Erforderlichkeit von Eingliederungshilfen, Angaben 
zum Betreuungsplatz einschließlich gebuchter 
Sonderleistungen, Daten zu den Eltern und der 
Familie (z.B. Sorgeberechtigte, Geschwister, 
Vor- und Nachnamen, Adresse, Geburtsdatum, 
Telefon- und Handynummer), Daten zu den aus-
stehenden und geleisteten Beiträgen, Daten zum 
allgemeinen Schriftverkehr, Gesundheitsdaten 
des Kindes (Krankheiten, Allergien, Medikamen-
teneinnahme, Impfstatus) Abhol- und Notfallkon-
takte sowie andere mit den genannten Kategorien 
vergleichbare Daten.

6. Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Kita Frankfurt verarbeitet die personenbezoge-
nen Daten der Kinder und Sorgeberechtigten 
unter Einhaltung der jeweils anwendbaren natio-
nalen und europäischen gesetzlichen Daten-
schutzanforderungen. Dabei ist die Verarbeitung 
rechtmäßig, wenn mindestens eine der nach- 
stehenden Bedingungen erfüllt ist:

6.1 Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a und  
Art. 9 Abs. 2a DSGVO)
Soweit Sorgeberechtigte dem Eigenbetrieb eine 
Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, 
ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf 
Basis ihrer Einwilligung gegeben. Eine Einwilligung 
holt Kita Frankfurt insbesondere in folgenden 
Fällen ein:

	– Veröffentlichung der Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse der Sorgeberechtigten in 
Gruppen- und „Elternlisten“ für alle Sorgebe-
rechtigten der Einrichtung.

	– Foto- und Filmerlaubnis: Anfertigung von Fotos 
bei Alltagsgeschehen und Aktivitäten der Ein-
richtung zum Aushang innerhalb der Einrichtung; 

Datenschutz-
hinweise
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Fotoaufnahmen zur Entwicklungsdokumen-
tation; Anfertigung von Fotos bei Alltagsge-
schehen und Aktivitäten der Einrichtung zur 
Veröffentlichung auf der Webseite, in Druckme-
dien, auf Flyern, Prospekten, Infobroschüren und 
den Social-Media-Kanälen von Kita Frankfurt.

	– Erlaubnis für die Veröffentlichung von Fotos von 
besonderen Ereignissen in den Medien (Print-
medien und Online-Auftritt). Weitergabe und 
Austausch von Sozialdaten mit den zuständigen 
Lehrkräften der Grundschule zur Einordnung 
des Entwicklungsstandes und -prozesses des 
Kindes; ggf. Einbeziehung anderer schulischer 
und außerschulischer Dienste und Institutio-
nen im Hinblick auf die schulischen Belange des 
Kindes.

	– Einwilligung zur Einziehung von Zahlungen von 
einem Bankkonto. 

Zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten der Kin-
der (Art. 9 Abs. 1, Abs. 2a DSGVO), benötigt Kita 
Frankfurt von Sorgeberechtigten Informationen, 
wie z.B. Impfstatus, Mitteilung bekannter Krankhei-
ten oder Unverträglichkeiten/Allergien und not-
wendiger Einnahmen von Medikamenten.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. Dies gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärun-
gen, die Kita Frankfurt vor der Geltung der DSGVO, 
also vor dem 25. Mai 2018, erteilt wurden.

6.2 Erfüllung von vertraglichen Pflichten oder 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 
6 Abs. 1b DSGVO)
Um den vertraglichen Pflichten im Rahmen der 
Betreuung nachzukommen oder zur Durch-
führung vorvertraglicher Maßnahmen (z.B. 
Maßnahmen vor Abschluss eines Erstbetreuungs-
vertrages), die auf Anfrage erfolgen, verarbeitet 
Kita Frankfurt personenbezogene Daten zur 
Erfüllung des Vertrages. Die Zwecke der Daten-
verarbeitung ergeben sich in erster Linie aus der 
konkreten Vertragsbeziehung.

6.3 Gesetzliche Vorgaben  
(Art. 6 Abs. 1c DSGVO)
Kita Frankfurt unterliegt unterschiedlichen recht-
lichen Verpflichtungen (z.B. handels- und steuer-
rechtlichen Aufbewahrungsvorschriften nach 
Handelsgesetzbuch und Abgabenordnung).  
Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören unter 
anderem die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- 
und Meldepflichten.
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6.4 Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1e DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeitet Kita Frankfurt 
personenbezogene Daten über die eigentliche 
Erfüllung des Vertrages hinaus zur:

	– Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und 
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten,

	– Verhinderung von sowie Prävention bzw. 
Aufklärung bei Straftaten

	– Prüfung und Sicherstellung der Daten 
	– Sicherstellung der IT-Sicherheit und des 
IT-Betriebs.

7. Empfänger:innen personenbezogener Daten

Innerhalb von Kita Frankfurt sind die Stellen 
zugriffsberechtigt, die Daten zur Erfüllung der ver-
traglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen, 
sofern dies zur Wahrung der berechtigten Inter-
essen oder zur Erfüllung der vertraglichen Pflich-
ten des städtischen Eigenbetriebes notwendig 
ist. Auch andere städtische Institutionen können 
personenbezogene Daten nutzen, sofern dies der 
öffentlich rechtlichen Aufgabenerfüllung dieser 
Institutionen dient.
Kita Frankfurt lässt außerdem einzelne der vor-
genannten Prozesse und Serviceleistungen durch 
sorgfältig ausgewählte und datenschutzkonform 

beauftragte Dienstleistende ausführen, die ihren 
Sitz innerhalb der EU haben. Dies sind Unterneh-
men u.a. in den Kategorien IT-Dienstleistungen, 
Zahlungsverkehr, Druckdienstleister, Abrech-
nung, Inkasso und Beratung, die Kita Frankfurt im 
Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen 
heranzieht. Im Hinblick auf die Datenweitergabe 
an weitere Empfänger darf Kita Frankfurt per-
sonenbezogene Daten nur weitergeben, wenn 
gesetzliche Bestimmungen dies erfordern, die 
Sorgeberechtigten eingewilligt haben oder der 
Eigenbetrieb zur Weitergabe befugt ist.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, können 
weitere Empfänger personenbezogener Daten 
u.a. sein:

	– Öffentliche Stellen (Jugendamt, Finanzamt, ...) 
und Institutionen (Kinderschutzbund e.V.) bei 
Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen 
Verpflichtung,

	– Andere Unternehmen oder vergleichbare Ein-
richtungen (z.B. Schulen und andere Kita-Trä-
ger), an die Kita Frankfurt zur Durchführung der 
Geschäftsbeziehung mit den Sorgeberechtigten 
personenbezogene Daten übermittelt,

Es können auch andere Stellen Datenempfänger 
sein, sofern die Sorgeberechtigten Kita Frankfurt 

Datenschutz-
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ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt 
haben.

8. Übermittlung von personenbezogenen Daten 
an ein Drittland oder eine internationale Orga-
nisation

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten 
in ein Drittland oder an eine internationale Organi-
sation findet nicht statt.

9. Kriterien für die Speicherdauer personenbe-
zogener Daten

Alle nicht vertrags- und beitragsrelevanten Daten 
der Dokumentation zu Kindern werden grund-
sätzlich 3 Jahre nach Verlassen der Einrichtung 
gelöscht und vernichtet. Alle vertrags- und 
beitragsrelevanten Daten der Dokumentation 
zu Kindern werden grundsätzlich 11 Jahre nach 
Verlassen der Einrichtung gelöscht und vernichtet 
(§ 36 GemKVO).

Zur Verfolgung oder zur Abwehr von etwaigen 
Ansprüchen werden die Daten entsprechend der 
gesetzlichen Verjährungsfristen nach den §§ 195 
ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches aufbewahrt.

10. Datenschutzrechte

Jede/r Betroffene hat das Recht auf Auskunft nach 
Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung 
nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung 
nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus 
Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunfts- und beim 
Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§ 83 und 84 SGB X. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer zuständigen Daten-
schutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO). 

11. Verpflichtung zur Bereitstellung und mögli-
che Folgen einer Nichtbereitstellung von Daten

Im Rahmen der gemeinsamen Rechtsbeziehung 
müssen diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitgestellt werden, die für die Durchführung 
des Erstbetreuungsvertrages und der Erfüllung der 
damit verbundenen vertraglichen Pflichten erfor-
derlich sind oder zu deren Erhebung der Eigenbe-
trieb gesetzlich verpflichtet ist. Ohne diese Daten 
ist Kita Frankfurt nicht in der Lage, den Vertrag mit 
den Sorgeberechtigten zu schließen oder diesen 
auszuführen.
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12. Bestehen einer automatisierten  
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling

Zur Begründung und Durchführung der 
Geschäftsbeziehung nutzt der städtische Eigen-
betrieb keine automatische Entscheidungsfindung 
gemäß Artikel 22 DSGVO und auch ein Profiling 
findet nicht statt. Sollten diese Verfahren in Einzel-
fällen genutzt werden, werden die Sorgeberech-
tigten hierüber gesondert informiert, sofern dies 
gesetzlich vorgegeben ist.

13. Information über das Widerspruchsrecht 
nach Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO)

Sorgeberechtigte haben das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten, die aufgrund von 
Artikel 6 Absatz 1e und f DSGVO erfolgt, Wider-
spruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von 
Artikel 4 Nr. 4 DSGVO. Legen Sorgeberechtigte 
Widerspruch ein, werden ihre personenbezoge-
nen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, es 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachgewiesen werden, die ihre Inter-
essen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Datenschutz-
hinweise
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Betreuungsentgelte 
und Verpflegungspauschalen* 

*�Informationen zu Betreuungsentgelten und Verpflegungspauschalen stehen auf der Homepage www.kitafrankfurt.de unter  
Informationen und Publikationen –> Infos für Eltern
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Betreuungsentgelte und Verpflegungspauscha-
len bei Kita Frankfurt
Bei Kita Frankfurt gibt es unterschiedliche 
Betreuungs- und Verpflegungsmöglichkeiten 
(s. S. 14/15). Derzeit werden in Frankfurt am Main 
für Kinder ab dem ersten eines Monats, in dem das 
Kind das zweite Lebensjahr vollendet hat, bis zum 
Schuleintritt keine Elternentgelte erhoben. Die 

individuellen Betreuungsentgelte für Krippe und 
Schulkindbetreuung und Verpflegungspauschalen 
stehen in der jeweils aktuell gültigen Tabelle auf der 
Homepage (www.kitafrankfurt.de unter Informa-
tionen und Publikationen –> Infos für Eltern).  
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Umgang 
mit Krankheiten in Kinderzentren und 
schulischen Betreuungen
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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen 
zum Thema „Umgang mit Krankheiten in unseren 
Gemeinschaftseinrichtungen“.

Kita Frankfurt ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass 
eine Ansteckung für  Kinder, Familienangehörige 
und Mitarbeitende möglichst verhindert wird. Eine 
zuverlässige Betreuung in den Einrichtungen kann 
nur gewährleistet werden, wenn die Mitarbeiten-
den gesund und im Dienst sind.

Ganz grundsätzlich gilt:

Kinder mit Fieber und/oder mit Symptomen,  
die nach Einschätzung der Eltern und der 
Einrichtung auf eine akute infektiöse und  

ansteckende Erkrankung hinweisen,  
können nicht betreut werden.
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Die Einrichtungen von Kita Frankfurt sind Gemein-
schaftseinrichtungen und fallen unter das 
Infektionsschutzgesetz (https://www.gesetze-im-
internet.de/ifsg/).
Das Infektionsschutzgesetz beinhaltet Regelun-
gen zum Schutz der Kinder, des Personals und der 
Familien, die in die Einrichtung kommen. Ziel ist, 
alle vor ansteckenden Krankheiten zu schützen.

Das Infektionsschutzgesetz regelt, wann Perso-
nen eine Gemeinschaftseinrichtung nicht betre-
ten dürfen. 

Die Vorgaben zur Umsetzung der gesetzlichen 
Vorschriften erhalten Sorgeberechtigte mit den 
Unterlagen des Betreuungsvertrages durch die 
Einrichtungsleitung vor Ort. Die Liste der anste-
ckenden und meldepflichtigen Krankheiten steht 
auf der Homepage: www.kitafrankfurt.de –> Infor-
mationen & Publikationen –> Infos für Eltern 

Änderungen werden den Sorgeberechtigten durch 
die Leitung der Einrichtung mitgeteilt.
Sorgeberechtigte tragen die Verantwortung für ihr 
Kind und sind zur Mitwirkung und Meldung ver-
pflichtet.

Generell gilt: Sorgeberechtigte sind verpflichtet, 
die Einrichtung umgehend über die Erkrankung 
des Kindes zu informieren, auch wenn das Kind 
die Einrichtung nicht besucht.

Die Einrichtungen aller Kita-Träger sind verpflich-
tet, meldepflichtige Krankheiten an das Gesund-
heitsamt weiterzugeben. 
Dies gilt z.B. auch für Kopflausbefall und Durchfall­
erkrankungen bei Kindern unter sechs Jahren. 
Der Datenschutz wird dabei gewahrt. 

Um Ansteckungen zu vermeiden, sind Kitas ver-
pflichtet, im Alltag Gesundheit zu fördern, z.B. 
durch:

Mitteilungs-
pflicht
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	– auf regelmäßiges Hände waschen (nach dem 
Toilettengang, vor dem Essen, nach dem Spiel im 
Freien) zu achten.

	– Zähne putzen zu üben
	– den Impfschutz jedes Kindes zu überprüfen. 

Bei fehlendem altersentsprechenden Masern-
Impfschutz, kann ein Kind nicht in einer Gemein-
schaftseinrichtung aufgenommen werden. 

Bei Rückfragen können sich Eltern und Sorge-
berechtigte gerne an die Leitung der Einrichtung 
wenden.

Mitteilungs-
pflicht
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kitakrippe
kitakindergarten
kitahort
kitabetreuung an schulen 
kitabildungsnetz


